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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1996

Norm

EO §7 Bc

EO §9 E

ZPO §234

Rechtssatz

Die infolge Abweisung des Klagebegehrens der beklagten Partei zuerkannte Kostenforderung kann, war eine "Firma"

klagende Partei, nicht gegen den Einzelrechtsnachfolger des Kaufmannes vollstreckt werden, trat die Rechtsnachfolge

nach Streitanhängigkeit ein.
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